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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

Der Bundesrat soll das Potenzial von Oberflächen von Wasserkraftwerken und
Stauseen für die Produktion von Sonnenstrom auf nationaler Ebene untersuchen,
allenfalls nötige gesetzliche Anpassungen eruieren und in einem Bericht darlegen. Ein
entsprechendes vom Bundesrat unterstütztes Postulat Cattaneo (fdp, TI) nahm der
Nationalrat in der Frühlingssession 2021 stillschweigend und diskussionslos an. Der
Postulant versprach sich vom Bericht eine Möglichkeit, aufzeigen zu können, wie auf
bereits vom Menschen bebauten, grossen Flächen erneuerbare Energie produziert
werden kann, die den Zielen der Energiestrategie 2050 entspricht und die zur
Erreichung des Netto-Null-Zieles bis 2050 dient. 1

POSTULAT
DATUM: 19.03.2021
MARCO ACKERMANN

Im Juni 2021 präsentierte der Bundesrat den Bericht in Erfüllung des breit
unterstützten Postulats Reynard (sp, VS) zur Rolle der Fotovoltaik in den
Wintermonaten. Er hielt darin erstens fest, wie durch eine verbesserte Wahl der
Gebäudeflächen die Stromproduktion gesteigert werden könnte, wie zweitens mit
ökonomischen Anreizen solche Entwicklungen herbeigeführt werden könnten und
welche Rolle dabei drittens Flächen in alpinen Lagen, wie beispielsweise Staumauern,
einnehmen könnten. Der Bundesrat riet etwa davon ab, Flachdachanlagen stärker zu
neigen, da die Gesamtstromproduktion dadurch sinken würde. Durch eine Optimierung
der bereits genutzten Gebäudeflächen könnte der Jahresanteil der
Winterstromproduktion bei Fotovoltaikanlagen von 27 auf 30 Prozent gesteigert
werden, ohne dabei die Kosten unverhältnismässig ansteigen zu lassen. Ein moderates
Potenzial verortete der Bundesrat zudem bei den südlich ausgerichteten und
ungenutzten Fassaden, die zusammen etwa 7 TWh Strom liefern könnten. Hierfür
könnten über höhere Einmalvergütungen Anreize zum Zubau gesetzt werden. Das
Potenzial von Fotovoltaikanlagen im Bereich von Staumauern und anderen alpinen
Infrastrukturanlagen wolle der Bundesrat vertieft im Bericht zum Postulat Cattaneo
(fdp, TI; Po. 20.4561) eruieren. Aufgrund der Gegebenheiten im alpinen Raum, die hohe
Kosten mit sich bringen, erkannte der Bundesrat diesbezüglich vorerst jedoch keinen
Handlungsbedarf. 2

BERICHT
DATUM: 24.06.2021
MARCO ACKERMANN

In der Herbstession 2021 stiess eine Motion Cattaneo (fdp, TI) im Nationalrat auf grosse
Zustimmung. Diskussionslos und stillschweigend folgte die grosse Kammer dem Antrag
des Bundesrats und nahm das Anliegen an, das einen Bürokratieabbau bei der
Erstellung von Solaranlagen in Industrie- und Gewerbezonen forderte. Der Tessiner
Freisinnige verlangte in der Motion konkret, dass das Raumplanungsgesetz dahingehend
geändert wird, dass sämtliche Projekte für die Erstellung von Solaranlagen auf Dächern
und Fassaden in Industrie- und Gewerbezonen zukünftig kein Baubewilligungsverfahren
mehr durchlaufen müssen. Die derzeitige Regelung für ein einfaches Meldeverfahren
ohne Baubewilligungsprozess enthalte die Bedingung, dass die Solaranlagen «genügend
[an die Umgebung] angepasst» sein müssen. Diese Klausel setzt voraus, dass die Anlagen
nicht mehr als 20 cm über die Dachfläche emporragen und als einheitliche Fläche
zusammenhängen. Diese Bedingungen seien insbesondere in Bau- und
Landwirtschaftszonen erfüllt, könnten jedoch bei den häufig anzutreffenden
Flachdächern bei Industrie- und Gewerbegebäuden kaum eingehalten werden: Dort sei
es üblich, Träger für die Solaranlagen zu montieren, welche die 20 cm-Grenze nicht
einhalten würden, erklärte der Tessiner weiter. Daher sollten diese Bedingungen für
Anlagen in jenen Zonen zukünftig nicht mehr gelten. 3

MOTION
DATUM: 01.10.2021
MARCO ACKERMANN

1) AB NR, 2021, S. 661
2) Bericht BR vom 24.6.21
3) AB NR, 2021, S. 2085; CdT, 14.8.21
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